
Aus dieser Abrechung ergeben sich für den folgenden Abrechnungszeitraum elf monatliche
Abschläge in Höhe von:

fällig am: 23.02.2010 18.03.2010 19.04.2010 18.05.2010 18.06.2010
19.07.2010 18.08.2010 20.09.2010 18.10.2010 18.11.2010 20.12.2010

Rechnungs- und Abschlagsbeträge werden wir zu den oben angegebenen Terminen von Ihrem 
Konto 1352545, BLZ 58550130, bei der Sparkasse Trier abbuchen.

Mit freundlichen Grüßen

SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH

Betriebsführung: SWT-AÖR
Hausanschrift:
Ostallee 7-13 · 54290 Trier
Lieferanschrift: Warenannahme
Ostallee 19-21 · 54290 Trier

Telefon: 0651 717-0
Fax: 0651 717-199
Fax Einkauf: 0651 717-1539
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Internet: www.swt.de

Sparkasse Trier
Kto.-Nr. 925 669 (BLZ: 585 501 30)
IBAN: DE48 5855 0130 0000 9256 69
SWIFT-Code TRISDE55

Geschäftsführer:
Dr. Olaf Hornfeck
Vorsitzender des
Aufsichtsrates:
Klaus Jensen

Handelsregister: 
HRB-Nr. 3369
Amtsgericht Wittlich
USt.-Id.-Nr.: DE 814 177 964

SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH energie. wasser. service.

SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH · Postfach 3440 · 54224 Trier

Frau 
Maria Musterkunde
Teststraße 2
54290 Trier

Kundennummer: 1000166584
Rechnungsnummer: 700000155951

Vertragspartner:
Maria Musterkunde
Teststraße 2
54290 Trier

Ansprechpartner:
Kundenbetreuung
Telefon 0800 / 717 0 717
(kostenfreie Rufnummer)

Datum:   04.02.2010
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Verbrauchsstelle:
Musterstraße 1, 54290 Trier Innenstadt

Sehr geehrte Frau Maria Musterkunde ,

für den Zeitraum vom 01.01.2009 bis 31.12.2009 stellen wir Ihnen entsprechend den
beigefügten detaillierten Berechnungen folgenden Verbrauch in Rechnung:

Elektrizität 3.600 kWh  813,67 EUR
Gas 20.100 kWh  1.413,90 EUR
Wasser 200 m3  420,81 EUR
Kanalgebühren 180 m3  285,12 EUR

 Gesamtrechnungsbetrag: 2.933,50 EUR
abzüglich der bis 04.02.2010 bei uns eingegangenen Zahlungen: - 2.915,00 EUR
 Restbetrag, fällig am 22.02.2010 wird abgebucht: 18,50 EUR

258,00   EUR

Bitte stets mit angeben
Vertragskonto 200023530854

Rechnung und Gebührenbescheid

Hinweis:
Unter dieser Telefonnummer können Sie 
uns zu den folgenden Zeiten erreichen: 
Montag - Donnerstag: 8:00 - 16:30 Uhr
Freitag: 8:00 - 16:00 Uhr

Hinweis:
Dieser kann vom Rechnungsempfänger 
abweichen.

Hinweis:
Mit Ihrer Vertrags-
kontonummer können
wir Sie in unserem
Abrechnungssystem
eindeutig zuordnen. 
Bei telefonischen 
Anfragen ist sie 
notwendig, um Sie zu 
identifizieren.

Hinweis:
Hierbei handelt 
es sich um Brutto-
beträge. 

Weitere Details 
erhalten Sie auf den 
nachfolgenden Seiten 
der Rechnung.

Hinweis:
Weitere Details 
erhalten Sie auf den 
folgenden Seiten.

*)

*) Hinweis:
Die Fälligkeiten können auf Wunsch geändert werden. Die geschätz-
ten Jahresverbrauchskosten werden auf elf Abschlagszahlungen 
aufgeteilt. Danach erfolgt die Schlussrechnung.



Allgemeine Hinweise 
 
Ablesung der Zähler 
Die Zähler werden in der Regel nur einmal im Jahr abgelesen und der Verbrauch demnach jährlich abgerechnet. Bis zur Jahresrechnung 
sind Abschläge zu den auf der Rechnung angegebenen Terminen zu zahlen. 
 
Datenschutz 
Die im Zusammenhang mit dem bestehenden Vertragsverhältnis anfallenden Daten werden zum Zwecke der Informationsverarbeitung 
gespeichert. 
 
Festsetzung der Schmutzwassergebühren (Kanalbenutzungsgebühren) 
Mit diesem Bescheid werden Sie entsprechend den Vorschriften der Allgemeinen Entwässerungssatzung und der Entgeltsatzung 
Abwasserbeseitigung der SWT-AöR zur Zahlung von Schmutzwassergebühren herangezogen. Bemessungsgrundlage für die 
Schmutzwassergebühr ist die in die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage gelangte Schmutzwassermenge. Maßgebend für die 
Schmutzwassermenge ist der Wasserbezug im jeweiligen Erhebungszeitraum. Für die Feststellung der Abwassermenge werden 10 v. H. 
des Wasserverbrauchs abgesetzt. Berechnungseinheit für die Gebühr ist ein Kubikmeter Schmutzwasser. Pro Kubikmeter Schmutzwasser 
gilt der durch Beschluss des Verwaltungsrates der SWT-AöR mit Zustimmung durch den Stadtrat festgesetzte Gebührensatz. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
(gilt nur für die Heranziehung zur Schmutzwassergebühr). Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der SWT-AöR, 
Ostallee 7-13, 54290 Trier einzulegen. 
Bei schriftlicher Widerspruchserhebung ist die in Satz 1 bezeichnete Frist nur gewahrt, wenn der Widerspruch vor Ab-
lauf der Frist bei der SWT-AöR eingegangen ist. Durch die Erhebung des Widerspruchs wird die Verpflichtung zur 
Zahlung der Schmutzwassergebühr nicht berührt. 

 
Lieferungen und Leistungen 
Grundlagen hierfür sind die Allgemeinen Bedingungen für die Grund- und Ersatzversorgung von Haushaltskunden mit Elektrizität aus dem 
Niederspannungsnetz und mit Gas aus dem Niederdrucknetz sowie die Verordnungen über Allgemeine Versorgungsbedingungen" (AVBV) 
für die Fernwärme- und Wasserversorgung von Tarifkunden und / oder der / die mit Ihnen abgeschlossene/n Sondervertrag /-verträge. 
 
Mitteilungspflichten 
Erweiterungen und Änderungen bestehender Anlagen sind uns unverzüglich anzuzeigen. Insbesondere ist der Kunde verpflichtet, alle zur 
Bildung des Grundpreises erforderlichen Angaben zu machen und jede Änderung der Verhältnisse, die eine Änderung des Grundpreises 
zur Folge hat, unaufgefordert schriftlich mitzuteilen. Unterbleibt eine Mitteilung, so wird mindestens der Unterschiedsbetrag zwischen den 
beiden Grundpreisen vom Zeitpunkt der Änderung an nachberechnet. 
 
Tarifwahl und Bestabrechnung 
Bei den Elektrizitätstarifen findet eine Durchschnittshöchstpreisbegrenzung Berücksichtigung. In den Erdgasgrundpreis- und Klein-
verbrauchstarifen wird der Verbrauch nach dem für den Kunden jeweils preisgünstigsten Tarif abgerechnet. 
Haben Sie sich für einen anderen Tarif entschieden, so sind Sie an ihn jeweils für die Dauer des für Sie festgelegten Abrechnungs-
zeitraumes gebunden. Eine Änderung muss uns schriftlich mitgeteilt werden. 
 
Verbrauchsaufteilung innerhalb des Abrechnungszeitraumes durch Änderung von Preisen und Abgaben 
Ändern sich innerhalb des Abrechnungszeitraumes die Preise, so wird der für die neuen Preise maßgebliche Verbrauch zeitanteilig 
berechnet; jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen werden hierbei auf Grundlage der für die jeweilige Kundengruppe maßgeblichen 
Erfahrungswerte angemessen berücksichtigt. 
 
Energiesteuer 
Gemäß Energiesteuergesetz § 42 in Verbindung mit Energiesteuerverordnung § 107 weisen wir auf nachstehendes hin: 
"Steuerbegünstigtes Energieerzeugnis! 
Darf nicht als Kraftstoff verwendet werden, es sei denn, eine solche Verwendung ist nach dem Energiesteuergesetz oder der Energie-
steuer-Durchführungsverordnung zulässig. 
Jede andere Verwendung als Kraftstoff hat steuer- und strafrechtliche Folgen! 
In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Hauptzollamt." 
 
Wohnungswechsel 
Ein Wohnungswechsel oder eine Geschäftsaufgabe bitten wir uns 14 Tage vorher schriftlich, mit der neuen Anschrift versehen, mitzuteilen. 
Unterbleibt dies, so haftet der Kunde bis zur Abmeldung der Zähler. 
 
Zahlung 
Zahlungen müssen zu den angegebenen Fälligkeitsterminen beglichen sein. 
Kunden, die nicht am Bankeinzugsverfahren teilnehmen, werden gebeten, bei ihrer Überweisung die Zeitdauer des Bankweges (von Ein-
zahlung bis Gutschrift in der Regel 3 Arbeitstage) zu berücksichtigen. Kunden, die uns eine Einzugsermächtigung erteilt haben, bitten wir, 
ihr Konto entsprechend zu disponieren. 
 
Zahlungsverzug 
Bei Zahlungsverzug werden wir die uns entstandenen Mahnkosten pauschal berechnen. Wir behalten uns die Berechnung von Verzugs-
zinsen bei Nichteinhaltung der Zahlungsfrist vertragsgemäß vor. Außerdem kann Zahlungsverzug die Einstellung der Versorgung zur Folge 
haben. 

*)

*) Hinweis: Sie haben die Möglichkeit, uns den Zählerstand zum Stichtag mitzuteilen.



energie. wasser. service.

Kundennummer: 1000166584
Rechnungsnummer: 700000155951

Ansprechpartner:
Kundenbetreuung
Telefon 0800 / 717 0 717
(kostenfreie Rufnummer)Bitte stets mit angeben

Vertragskonto 200023530854
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Vertrag:  3000641249   Sonderregelung S Komfort Öko

Messung Zählwerks-  Zählerstand
Zähler-Nr. bezeichnung neu  alt Differenz Faktor Verbrauch

Zählpunkt:    DE 701002 54290

110xxxx Wirkstromverbrauch
01.01.2009 bis 31.12.2009 (SWT Ablesung) 3.723,00 123,00 3.600,00 1,00  3.600 kWh

Gesamtverbrauch        3.600 kWh

Verbrauch aus Vorperiode ( letzte Abrechnung bis )       0 kWh

Entgeltermittlung    Preis Einzel  Gesamt
Art    netto Betrag  Betrag

Arbeitspreis Family
01.01.2009 bis 31.12.2009 3.600 kWh   X 16.660 ct/kWh 599,76 EUR 599,76 EUR

Grund-/Leistungspreis
01.01.2009 bis 31.12.2009 365 Tage   X 84,00 EUR/Jahr 84,00 EUR 84,00 EUR

   Zwischensumme   683,76 EUR
   zuzüglich MWST 19%   129,91 EUR

   Bruttobetrag   813,67 EUR

In der Abrechnung sind folgende Beträge enthalten:
01.01.2009-31.12.2009 EEG Aufschlag 39,96 EUR
 Stromsteuer 73,80 EUR
 Netznutzung 169,36 EUR
 Konzessionsabgabe 71,64 EUR
 KWK - Aufschlag 8,32 EUR
 Messstellenbetrieb 7,00 EUR
 Messdienstleistung 3,50 EUR

Hinweis: Ihr Stromtarif

Hinweis: Ihre Zählernummer, auf Ihrem Zähler ablesbar

*)

**)

Hinweis: Ihre Tarifstufe zum zuvor genannten Stromtarif

*) Hinweis:
Hier geben wir Ihnen an, wie uns der Zählerstand übermittelt wurde:

SWT-Ablesung: Ein SWT-Mitarbeiter hat den Zählerstand vor Ort abgelesen.

Kundenablesung: Der Kunde hat den Zählerstand selbst abgelesen und uns den 
Wert telefonisch, per E-Mail oder Fax mitgeteilt.

Maschinelle Schätzung/Schätzung durch SWT: Wenn uns zum Zeitpunkt der 
Rechnungsschreibung kein Zählerstand vorliegt, schätzen wir Ihre verbrauchte 
Energie- bzw. Wassermenge. Das tun wir auch, wenn innerhalb eines Abrechnungs-
zeitraumes eine Tarifänderung stattgefunden hat und uns kein Zählerzwischenstand 
vorliegt. Dann ordnen wir diese Mengen den jeweiligen Tarifzeiträumen zu. Die 
Schätzung erfolgt auf Grundlage der bisher abgenommenen Mengen als einfacher 
Durchschnitt oder auf der Basis von Gradtagszahlen.

Hinweis: Ihr Gesamtverbrauch

Hinweis: 
Ihre gültigen Preise zur 
Abrechnungsperiode

Hinweis: 
Ihre Gesamtkosten 
je Energieart

**) Hinweis:

EEG Aufschlag: Gesetzliche Abgabe zur Förderung des Ausbaus von erneu-
erbaren Energien, z.B. Photovoltaik-Anlagen, Wind- und Wasserkraft 

Stromsteuer: Gesetzliche Abgabe auf den Stromverbrauch 

Netznutzung: Entgelt für den Stromtransport von der Erzeugung bis zum 
Verbraucher

Konzessionsabgabe: Gesetzliche Abgabe an die Gemeinden (Stadt Trier) für 
die Nutzung öffentlicher Verkehrswege zur Verlegung von Leitungen

KWK - Aufschlag: Gesetzliche Abgabe zur Förderung von Kraft-Wärme-
Kopplung (zeitgleiche Erzeugung und Nutzung von Energie und Wärme)

Messstellenbetrieb: Preiskomponente für den Ein- und Ausbau sowie Betrieb 
und Wartung von Messstellen.

Messdienstleistung: Preiskomponente für Zählerablesung, Übermittlungvon 
Zählerdaten etc.



Kundennummer: 1000166584
Rechnungsnummer: 700000155951

Bitte stets mit angeben
Vertragskonto 200023530854
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Vertrag:  3000641249   Erdgas G-Komfort

Messung Zählwerks-  Zählerstand
Zähler-Nr. bezeichnung neu alt Differenz Zustandszahl Brennwert Verbrauch

Zählpunkt:    DE 701002 54290

120xxxx Gasverbrauch
01.01.2009 bis 31.03.2009 (Maschinelle Schätzung) 1.484,86 567,00 917,86 0,95239 11,306  9.883 kWh
01.04.2009 bis 30.06.2009 (Maschinelle Schätzung) 1.661,11 1.484,86 176,25 0,95239 11,306  1.897 kWh
01.07.2009 bis 30.09.2009 (Maschinelle Schätzung) 1.726,16 1.661,11 65,05 0,95239 11,306  700 kWh
01.10.2009 bis 31.12.2009 (SWT Ablesung) 2.434,00 1.726,16 707,84 0,95239 11,306  7.620 kWh

Gesamtverbrauch        20.100 kWh

Verbrauch aus Vorperiode ( letzte Abrechnung bis )       0 kWh

Entgeltermittlung    Preis Einzel  Gesamt
Art    netto Betrag  Betrag

Arbeitspreis Family
01.01.2009 bis 31.03.2009 9.883 kWh   X 6,440 ct/kWh 636,47 EUR
01.04.2009 bis 30.06.2009 1.897 kWh   X 5,190 ct/kWh 98,45 EUR
01.07.2009 bis 30.09.2009 700 kWh   X 4,470 ct/kWh 31,29 EUR
01.10.2009 bis 31.12.2009 7.620 kWh   X 4,560 ct/kWh 347,47 EUR 1.113,68 EUR

Bonus Gas
01.01.2009 bis 31.03.2009 9.883 kWh   X 0,350 ct/kWh -34,59 EUR
01.04.2009 bis 30.06.2009 1.897 kWh   X 0,210 ct/kWh -3,98 EUR
01.07.2009 bis 30.09.2009 700 kWh   X 0,000 ct/kWh 0,00 EUR
01.10.2009 bis 31.12.2009 7.620 kWh   X 0,090 ct/kWh -6,86 EUR -45,43 EUR 

Grund-/Leistungspreis
01.01.2009 bis 31.12.2009 365 Tage   X 119,90 EUR/Jahr 119,90 EUR 119,90 EUR

   Zwischensumme   1.188,15 EUR
   zuzüglich MWST 19%   225,75 EUR

   Bruttobetrag   1.413,90 EUR

In der Abrechnung sind folgende Beträge enthalten:
01.01.2009-31.12.2009 Energiesteuer 110,55 EUR
 Netznutzung 306,18 EUR
 Konzessionsabgabe 6,03 EUR
 Messstellenbetrieb 8,20 EUR
 Messdienstleistung 6,50 EUR

Hinweis: Ihre Tarifstufe zum zuvor genannten Stromtarif

Hinweis: Ihre Zählernummer, auf Ihrem Zähler ablesbar

Hinweis: Ihr Tarif

Hinweis: Ihr Gesamtverbrauch

Hinweis: 
Ihre Gesamtkosten 
je Energieart

*)

*) Hinweis: siehe Seite 3

Hinweis: 
Ihre gültigen Preise zur 
Abrechnungsperiode

Hinweis: 
Der Energiegehalt von Erdgas schwankt, je nach Gastemperatur und Gasdruck. Deshalb werden bei Ihrer 
Gasabrechnung die beiden Faktoren „Zustandszahl“ und „Brennwert“ berücksichtigt:

Zur Umrechnung Ih-
res Verbrauchs von 
Kubikmeter in Kilo-
wattstunde benötigt 
man diese beiden 
Werte: Verbrauch 
in Kubikmeter x Zu-
standszahl x Brenn-
wert = Verbrauch in 
Kilowattstunde

Der Brennwert beschreibt 
den Energiegehalt, der in 
einem Kubikmeter Gas im 
Normzustand enthalten ist. 
Er wird regelmäßig mit ge-
eichten Messgeräten an re-
präsentativen Stellen ermittelt. 
[Quelle: DVGW]

Beim Gas unterscheidet man zwischen 
Normzustand und Betriebszustand. Der 
Betriebszustand ist der Zustand des Gases 
im Zähler, der je nach Druck und Tempera-
tur variiert. Die Abrechnung erfolgt jedoch 
aufgrund des Normzustands. Daher muss 
der Betriebszustand auf den Normzustand 
umgerechnet werden. Dieses erfolgt über 
die kundenspezifisch ermittelte Zustandszahl. 
[Quelle: DVGW]

*)
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Vertrag:  3000641249   Trinkwassertarif

Messung Zählwerks-  Zählerstand
Zähler-Nr. bezeichnung neu  alt Differenz Faktor Verbrauch

130xxxx Wasserverbrauch
01.01.2009 bis 31.12.2009 (SWT Ablesung) 545,00 345,00 200,00 1,00  200 m3

Gesamtverbrauch        200 m3

Verbrauch aus Vorperiode ( letzte Abrechnung bis )       0 m3

Entgeltermittlung    Preis Einzel  Gesamt
Art    netto Betrag  Betrag

Arbeitspreis Trinkwasser
01.01.2009 bis 31.12.2009 200 m3   X 1,58 EUR/m3 316,00 EUR 316,00 EUR

Grundpreis pro Wohnung mit   1 WE  Tarifeinheiten
01.01.2009 bis 31.12.2009 365 Tage 28,08 EUR/Jahr 28,08 EUR 28,08 EUR

Zählermiete für Zählergröße bis 5m3/h
01.01.2009 bis 31.12.2009 365 Tage 49,20 EUR/Jahr 49,20 EUR 49,20 EUR

   Zwischensumme   393,28 EUR
   zuzüglich MWST  7%   27,53 EUR

   Bruttobetrag   420,81 EUR

Hinweis: Ihre Zählernummer, auf Ihrem Zähler ablesbar

Hinweis: Ihr Tarif

Hinweis: 
Ihre Gesamtkosten 

Hinweis: 
Ihre gültigen Preise zur 
Abrechnungsperiode



Kundennummer: 1000166584
Rechnungsnummer: 700000155951

Bitte stets mit angeben
Vertragskonto 200023530854
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Vertrag:  3000641249   Kanalbenutzungsgebühren

Messung Zählwerks-  Zählerstand
Zähler-Nr. bezeichnung neu  alt Differenz Faktor Verbrauch

130xxxx Abwassermenge
01.01.2009 bis 30.06.2009 (Maschinelle Schätzung) 442,23 345,00 97,23 1,00  97 m3

01.07.2009 bis 31.12.2009 (SWT Ablesung) 545,00 442,23 102,77 1,00  103 m3

Gesamtverbrauch        200 m3

Abzugsmenge  10 %        20 m3

Abwassermenge        180 m3

Entgeltermittlung    Preis Einzel  Gesamt
Art    netto Betrag  Betrag

Arbeitspreis Wasser
01.01.2009 bis 30.06.2009 87 m3   X 1,46 EUR/m3 127,02 EUR

01.07.2009 bis 31.12.2009 93 m3   X 1,70 EUR/m3 158,10 EUR 285,12 EUR

   Zwischensumme   285,12 EUR
   zuzüglich MWST 0%   0,00 EUR

   Bruttobetrag   285,12 EUR

Hinweis: Ihre Zählernummer, auf Ihrem Zähler ablesbar

Hinweis: Ihre Gebühren

**)

Hinweis: 
Ihre Gesamtkosten 

**) Hinweis: 
Bei der Berechnung der Schmutzwassermenge geht 
SWT gemäß der „Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung“ 
davon aus, dass Sie zehn Prozent des bezogenen 
Trinkwassers verbrauchen (beispielsweise trinken). 
90 Prozent des bezogenen Trinkwassers werden als 
Schmutzwasser den öffentlichen Abwasserbeseiti-
gungsanlagen zugeführt (beispielsweise beim Waschen, 
Duschen, Spülen etc.). Für diese Schmutzwassermenge 
müssen Sie Gebühren zahlen.

Hinweis: 
Ihre gültigen Preise zur 
Abrechnungsperiode
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Gesamtkostenaufstellung

Aus den vorstehenden Berechnungen ergeben sich zusammenfassend folgende Kosten:

Versorgungsart Verbrauch für Tage Nettobetrag Umsatzsteuer Bruttobetrag

Elektrizität 3.600 kWh 365 683,76 EUR 129,91 EUR 813,67 EUR
Gas 20.100 kWh 365 1.188,15 EUR 225,75 EUR 1.413,90 EUR
Wasser 200 m3 365 393,28 EUR 27,53 EUR 420,81 EUR
Kanalgebühren 180 m3 365 285,12 EUR 0,00 EUR 285,12 EUR

Gesamt    2.550,31 EUR 383,19 EUR 2.933,50 EUR

Versorgungsart   Nettobetrag Umsatzsteuer Bruttobetrag

Elektrizität    674,74 EUR 128,26 EUR (19%) 803,00 EUR
Gas    1.183,18 EUR 224,82 EUR (19%) 1.408,00 EUR 
Wasser    390,64 EUR 27,36 EUR (7%) 418,00 EUR 
Kanalgebühren    286,00 EUR 0,00 EUR (0%) 286,00 EUR

Gesamt    2.534,56 EUR 380,44 EUR 2.915,00 EUR

Versorgungsart   Nettobetrag Umsatzsteuer Bruttobetrag

Elektrizität    63,03 EUR 11,97 EUR (19%) 75,00 EUR
Gas    97,48 EUR 18,52 EUR (19%) 116,00 EUR 
Wasser    36,45 EUR 2,55 EUR (7%) 39,00 EUR 
Kanalgebühren    28,00 EUR 0,00 EUR (0%) 28,00 EUR

Gesamt    224,96 EUR 33,04 EUR 258,00 EUR

Abschlagszahlung im Abrechnungszeitraum bis 04.02.2010

Abschlagsermittlung für den folgenden Abrechnungszeitraum

Hinweis: Hier sehen Sie alle Energiearten 
nach Verbrauch und Kosten aufgeführt.

Hinweis: So setzt sich ihr 
zukünftiger Abschlag zusammen.

Hinweis: Summe der geleisteten Zahlungen im Abrechnungszeitraum –
aufgeteilt nach Sparte, Netto-, und Umsatzsteuer sowie Bruttobetrag.


